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stück F.-Straße 18 abgestellte Moped des Geschädigten L. 
unbefugt zu benutzen! Zu diesem Zweck erbrach der Ange
klagte das Lenkerschloß. Bevor er das Moped in Gang setzen 
konnte, wurde er beobachtet und lief deshalb davon.

Auf Grund dieses Sachverhalts verurteilte das Kreisge
richt den Angeklagten wegen versuchter unbefugter Benut
zung von Fahrzeugen, begangen unter den strafverschärf en
den Bedingungen des Rückfalls (Vergehen gemäß §§ 201 
Abs. 1 und 3, 44 Abs. 1 StGB).

Auf die Berufung hob das Bezirksgericht das Urteil des 
Kreisgerichts auf und sprach den Angeklagten frei.

Der Generalstaatsanwalt der DDR hat die Kassation des 
Urteils des Bezirksgerichts zuungunsten des Angeklagten be
antragt. Der Antrag, mit dem der Freispruch, des Angeklag
ten gerügt wurde, hatte Erfolg.

Aus der Begründung:
Die Überprüfung des Urteils des Bezirksgerichts hat erge
ben, daß der mit dem Kassationsantrag gerügte Freispruch 
des Angeklagten nicht der Gesetzlichkeit entspricht. Entge
gen der mit dem Antrag vertretenen Auffassung besteht die 
Verletzung des Strafgesetzes, auf der der Freispruch beruht, 
allerdings nicht in der Nichtanwendung der §§ 201 Abs. 1 
und 3, 21 Abs. 3 StGB. Der Rechtsstandpunkt des Bezirksge
richts, der Angeklagte habe, indem er das Lenkerschloß des 
Mopeds des Geschädigten in der Absicht aufbrach, mit dem 
Moped ohne Einwilligung des Eigentümers nach Hause zu 
fahren, noch nicht damit begonnen gehabt, objektive Merk
male des Tatbestands der unbefugten Benutzung von Fahr
zeugen (§ 201 Abs. 1 StGB) zu verwirklichen, ist zutreffend.

Für die Anwendung des Tatbestands der unbefugten Be
nutzung von Fahrzeugen ist die Fortbewegung des Fahrzeugs 
das entscheidende Kriterium. Auf dieses Kriterium muß sich 
aüch die Versuchshandlung erstrecken, denn der Versuch be
ginnt erst, wenn der Täter durch sein Handeln ein im ge
setzlichen Tatbestand gekennzeichnetes objektives Merkmal 
der Straftat verwirklicht oder zumindest mit der Verwirkli
chung eines solchen Merkmals begonnen hat. Versuchte un
befugte Benutzung von Fahrzeugen liegt demnach dann vor, 
wenn die Handlung unmittelbar auf die Ingangsetzung des 
Fahrzeugs gerichtet ist, wie z. B. im Falle des Anlassens oder 
Antretens des Motors oder des Anschiebens des Fahrzeugs. 
Das Aufbrechen eines Unterschlosses ist demgegenüber noch 
nicht Beginn der Ausführungshandlung einer unbefugten 
Benutzung von Fahrzeugen gemäß § 201 Abs. 1 StGB, son
dern dient ihrer Vorbereitung und ist deshalb straflos. Glei
ches gilt für das Rütteln an den Türen eines Pkw oder das 
Ausprobieren von Zünd- oder Wagenschlüsseln.

Obwohl das Bezirksgericht das Vorliegen der objektiven 
Voraussetzungen für die Anwendung des Tatbestands des 
§ 201 Abs. 1 und 3 StGB somit zutreffend verneint hat, ist 
seine Auffassung, die Anklage habe sich hinsichtlich der in 
Rede stehenden Handlung nicht als begründet erwiesen, 
falsch. Da es verabsäumt hat, die Handlung auch unter an
deren in Frage kommenden Gesichtspunkten als nur denen 
der unbefugten Benutzung von Fahrzeugen rechtlich zu wür
digen, ist unberücksichtigt geblieben, daß der Angeklagte 
durch die vorsätzliche Zerstörung des Lenkerschlosses sowohl 
in objektiver als auch in subjektiver Hinsicht den Tatbestand 
der vorsätzlichen Sachbeschädigung (§ 183 Abs. 1 StGB) ver
wirklicht hat Durch die Tat ist zwar nur ein geringer Scha
den entstanden. Gleichwohl trägt sie in Anbetracht dessen, 
daß der Angeklagte bereits zum wiederholten Mal straffäl
lig geworden ist und er unmittelbar nach der Tat weitere 
Straftaten verübt hat, Vergehenscharakter. Da der Staatsan
walt öffentliches Interesse an der Strafverfolgung erklärt hat, 
lagen für eine Verurteilung wegen vorsätzlicher Sachbeschä
digung auch die prozessualen Voraussetzungen vor.

Weil durch den Freispruch des Angeklagten das Gesetz 
infolge fehlerhafter Nichtanwendung des § 183 Abs. 1 StGB 
verletzt worden ist, kann das insoweit angefochtene Urteil 
des Bezirksgerichts keinen Bestand haben.

Berichtigung
in der Gesetzgebungsübersicht für das IV. Quartal 1986 (NJ 1987, Heft 2, 
S. 70 ff.) muß auf S. 73, rechte Spalte, der 4. Absatz von unten richtig heißen: 
„Neu ist, daß beim abschleppenden Fahrzeug das Abblendlicht einzuschalten 
ist."
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